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Œldttt**»tcd)mfdic unï> pUhtvodjcmtfdjc
îhtttbfdjitu*

©leftrtfiße Fnbuftrie. S)ie „Banf für eleïlrifc^e
Unternehmungen, Zürich äußert fid) in ihrem neueften
©efcßäftgbericßte über Sie Sage ber @leftrizitätg=Fn=
buftrie u. a.: „Sie bon fompetentett Fmßleuten feßon
bor geraumer $eit gemachte uub geäußerte, anfänglich
aber bielbeftrittene Wahrnehmung, bah bie Konjunftur
in ber eleïtrifchen Fnbuftrie für einmal ihren §ößepunft
erreicht habe, hat eine 93eftätigung gefunben, welche an
ber Sftidhtigteit biefer Sßotfacße heute wohl niemanb
mehr zweifeln läßt. 8war finb wenigfteng bie größeren
©tabliffementg ber eleftrifcßen Fnbuftrie noch immer
befriebigenb befchäftigt. Slber ber Bau neuer eleftrifcßer
Anlagen, fotoohl für Beleuchtung alg für Straßenbahnen
unb Kraftübertragung, hat boeß infofern eine fühlbare
©infeßränfung erfahren, als eg bett Unternehmerfirmen
nießt meßr fo leicht gemacht ift, bureß gleichzeitige
Finanzierung ber zu erfteHenben Werfe [ich borteilhafte
Beftellungen z« fiebern. SM Kapital brängt fieß Z"
Einlagen in eleftrifcßen Söerten nießt meßr fo heran,
wie bor einigen Fahren. SM hat zur Folge, baß bie

Konftruftiongfirmen biejenigen Aufträge betiorzugen,
welcße für fie feine finanziellen Seiftungen inbolbieren,
felbft wenn bie babei z" erzielenben greife weniger
günftig ftnb."

©leftrifdje Boote. @g wirb bag fßrojeft ftubiert,
Zum Berfeßr auf ber Slare gtoifcßen Bern (Blatte) unb
Blünfingett zwei eleftrifcße Boote z« bauen, bie bem
ißerfonenüerfeßr zu bienen ßätten. S)ie Sabung mit
eleftrifcßer ®nergie würbe bag ftäbtifeße SBafferwerf an
ber Blatte beforgen.

©leftrifdje Straßenbahn Fnterlafeit'Btatten'2öilber§»
toßl. Sicherem Bernéhmen naeß wirb noeß im Saufe
biefeg Blonatg auf ber ganzen Sinie mit ben erforber«
ließen Sanberwerbimgen foweit gütlich wöglicß, begonnen
werben. Ueberßaupt foH biefeg für bag Böbeli fo wieß«
tige aSerfeßrgmittel in näcßfter $eit energifcß geförbert
Werben.

•KetteS dleftrijitätSwerf. S)ie ®inwoßnergemeinben
bon Boltigen unb 3weifimmen beabfießtigen, bie Kou=
Zeffion für bie SBafferfraft in ber Saubegg zum .Qwecfe
ber ®rzeugung bon ®leftrizität für inbuftriefle Sin«

lagen ic. zu erwerben.

Sie ©enteinbe BUfoj, welcße feßon früßer au bie

Blifoj=Beninzona=Bahn einen Beitrag bon 250,000 Fr-
botiert hatte, befeßloß, zur ®rzeuguug ber eleftrifcßen
Kraft bag nötige Bloöfawaffer unentgeltlich abzutreten.

Blit bem Bau ber eleftrifcßen Baljit Sowbirn-Suftenau
foil noeß biefert §erbft begonnen werben, fo baß bie

®röffnung auf 1. Fuli 1902 erfolgen fann.

gtftm'Midf* Otitd|clbvitl)ttrtu»c.
(©ingefanbt.)

SBie ung aug fießerer Duelle mitgeteilt wirb, ßat
bag Baubepartement beg Kantong Bafeflanb bei 9Ser=

gebung ber biegjäßrigen Bauarbeiten bie Borfcßrift auf«
gefteUt, baß bie Unternehmer ißre Blaterialieu aug«
feßließließ bon ber bafeKanbfcßaftlicßen Fnbuftrie zu
bezießen ßaben, fomit alle Konfurrenz benachbarter
Kantone auggefeßloffen. SBenn bie Begierung beg Kantong
Bafellanb auf biefe Slrt ißre Fnbuftrie fcß'üßen wiU, fo
ift bieg ein ßöcßft zweifeßneibigeg Scßwert unb man mag
bei ber Kleinßeit beg Kantong Bafellanb bebenfen, welcße
Konfequenzen baraug eutfteßen fönnten, wenn anbere
Kantone biefeg Borgeßen ebenfattg naeßaßmen würben.
®ie unabwenbbare Folge wäre, wenn man ben fpanbel

naeß ben Kantonggrenzen abfeßließen wollte, baß bie

Berblenbfteinfabrif unb bie Fo^rif feuerfefter ißrobufte
in Saufen, aueß bie ©ement« unb ©ementwarenfabrif
Brobtbecf in ißratteln ßierbureß feßwer gefcßäbigt würben.

(®ingefanbt.)

S)a bureß eine ®infenbung in einer ber leßten Hummern
biefeg Blatteg ber Slnfioß zu einer Bleinunggäußerung
über bie Dltener Slcetßlengag Konferenz ge«
geben würbe, erlaubt fieß nun' Schreibet bieg, aueß

einige Bemerkungen zum Befcßluß berfelben zu maeßen.

SSM bie gufammenfeßung ber Konfetenz felbft be*

trifft, fo fann fieß bag Fnitiàtitifomitee bem Borwutfe
ber ®infeitigfeit in ber SBaßl ber ®ingelabenen nießt
entßeben. Wie mir befannt, waren 16 Kantone mit
je einem Kantongcßemifer uub Begierunggrat tiertreten.
®g wäre nun fßflicßt gewefen, aueß bie tierfeßiebenen
Stcetßlengag«Slpparate=Fabrifanten, unb befonberg bie«

jenigen, welcße Sropfapparate fabrizieren, einzulaben,
ba gegen leßtere ja eigentlich bie Konferenz einberufen
würbe. Sßenn aueß bag Berbot in gefeßlicßer Form
noeß nießt gefeßeßen ift, fo ßat boeß ber Befcßluß allein
bie Fubrifaiiten in ber Weife gefcßäbigt, baß ben Sropf«
apparaten nun ein folcßeg Blißtrauen entgegen gebraeßt
wirb, baß eg feßwer ßält, foleße Slpparate weiter z"
tierfaufen. Dbfcßon bie Herren Sßemifer feßon feit Be«

ginn ber Slcetßlengag=Fnbuftrie für bag ®inwurffßftem
eingenommen waren unb zwar weniger wegen ber ge«

ringeren ©jplofionggefaßr, fonbern meßr wegen ber
befferen Beinigung beg ®afeg, fo berechtigt bieg bie

§erren ©eleßrten, bereu Bücfficßtglofigfeit gegenüber
anbern Bleinungen zwar befannt ift, noeß lange nießt,
bag Sropffßftem einfach 5" tierbieten unb einen Fnbuftrie«
Ztpeig zu fcßäbigen, oßne anbere Blittel unb SBege z"
finben, ben leiber öfters tiorfommenben ©jplofionen
®inßalt z" tßun; baß aueß bei ®inwurfapparaten ©£=

plofionen tiorfommen fönnen, ßat ber leßte ©infenber
feßon befannt gegeben.

Fn ben wenigften Fällen ejplobierten bie Slpparate
felbft, fonbern bie ©çplofionen gefeßaßen meßr infolge
einer, bureß mangelhafte Beforgung automatifeßer Slppa«
rate, feien eg ®inwurf« ober Sxopfapparate, ßertior«
gerufenen ®agentweicßung, wobureß bag Sicßt aug=
löfeßte ober unruhig würbe unb bie Seute in ber

Beftürzung nach ber erften beften Sampe griffen, um
im Keller, wo fieß ber Slpparat befinbet, naeßzufeßen,
unb bag tlnglücf ift gefeßeßen. SSirb gefeßlicß tierlangt,
baß alle Slcetßlengagapparate in einem eigenen §äugcßen
uutergeBracßt werben, feien eg ©iitwurf« ober ïropf«
apparate, fo fönnen bureß geeignete Bautiorfcßriften
bie ®£plofionen gänzlicß unmöglich gemaeßt werben.

S)ie 8eitftßäft für „®aIciumcarbib«Fabrifation unb
Slcetßtenbeleucßtung" tion S)r. Slnton Subwig in Berlin
bemerft zum Dltener Befcßluß: „Sllfo nur ®inwurf«
apparate geftattet! 3)ie §erren in ber Scßweiz finb
rabifaler alg wir in S)eutfcßlanb, ob aber aueß flüger,
bag fei baßingefteKt. Ung ift ein guter SSafferzulauf«
apparat immer noeß lieber, alg ein feßleeßter ober in
®röße unzulänglicher Slpparat naeß bem Sßftem „©arbib
ing SBaffer."

@erabe wag bie @röße anbelangt, fo erforbert ein

®inwurf=£>anbapparat für einige Jpunbert Flammen tiiel
meßr ißlaß alg ein automatifeßer îropfapparat unb ift
in tiielen Füllen, namentlich in $otelg, ein foleßer fßlaß
nießt tiorßanben. S)em Scßreiber bieg ift z B. ein §otel
befannt, welcßeg bei Bereing« unb anberen Slnläffen pro
Sag big zu 24 m" @ag braueßt, wag bei Slnwenbung
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Elektrotechnische und elektrochemische
Anndschou.

Elektrische Industrie. Die „Bank für elektrische

Unternehmungen, Zürich", äußert sich in ihrem neuesten
Geschäftsberichte über die Lage der Elektrizitäts-Jn-
dustrie u. a.: „Die von kompetenten Fachleuten schon

vor geraumer Zeit gemachte und geäußerte, anfänglich
aber vielbestrittene Wahrnehmung, daß die Konjunktur
in der elektrischen Industrie für einmal ihren Höhepunkt
erreicht habe, hat eine Bestätigung gefunden, welche an
der Richtigkeit dieser Thatsache heute wohl niemand
mehr zweifeln läßt. Zwar sind wenigstens die größeren
Etablissements der elektrischen Industrie noch immer
befriedigend beschäftigt. Aber der Bau neuer elektrischer
Anlagen, sowohl für Beleuchtung als für Straßenbahnen
und Kraftübertragung, hat doch insofern eine fühlbare
Einschränkung erfahren, als es den Unternehmerfirmen
nicht mehr so leicht gemacht ist, durch gleichzeitige
Finanzierung der zu erstellenden Werke sich vorteilhafte
Bestellungen zu sichern. Das Kapital drängt sich zu
Anlagen in elektrischen Werten nicht mehr so heran,
wie vor einigen Jahren. Das hat zur Folge, daß die

Konstruktionsfirmen diejenigen Aufträge bevorzugen,
welche für sie keine finanziellen Leistungen involvieren,
selbst wenn die dabei zu erzielenden Preise weniger
günstig find."

Elektrische Boote. Es wird das Projekt studiert,
zum Berkehr auf der Aare zwischen Bern (Matte) und
Münsingen zwei elektrische Boote zu bauen, die dem
Personenverkehr zu dienen hätten. Die Ladung mit
elektrischer Energie würde das städtische Wasserwerk an
der Matte besorgen.

Elektrische Straßenbahn Jnterlaken-Matten-Wilders«
wyl. Sicherem Vernehmen nach wird noch im Lause
dieses Monats auf der ganzen Linie mit den erforder-
lichen Landerwerbungen soweit gütlich möglich, begonnen
werden. Ueberhaupt soll dieses für das Bödeli so wich-
tige Verkehrsmittel in nächster Zeit energisch gefördert
werden.

Neues Elektrizitätswerk. Die Einwohnergemeinden
von Voltigen und Zweisimmen beabsichtigen, die Kon-
zession für die Wasserkraft in der Laubegg zum Zwecke
der Erzeugung von Elektrizität für industrielle An-
lagen zc. zu erwerben.

Die Gemeinde Misox, welche schon früher an die

Misox-Bellinzona-Bahn einen Beitrag von 250,000 Fr.
votiert hatte, beschloß, zur Erzeugung der elektrischen
Kraft das nötige Moüsawasser unentgeltlich abzutreten.

Mit dem Bau der elektrischen Bahn Dornbirn-Lustenau
soll noch diesen Herbst begonnen werden, so daß die

Eröffnung auf 1. Juli 1902 erfolgen kann.

Kantonale gemerkliche Stachelkrahtzänne.
(Eingesandt.)

Wie uns aus sicherer Quelle mitgeteilt wird, hat
das Baudepartement des Kantons Baselland bei Ver-
gebung der diesjährigen Bauarbeiten die Vorschrift auf-
gestellt, daß die Unternehmer ihre Materialien aus-
schließlich von der basellandschaftlichen Industrie zu
beziehen haben, somit alle Konkurrenz benachbarter
Kantone ausgeschlossen. Wenn die Regierung des Kantons
Baselland auf diese Art ihre Industrie schützen will, so

ist dies ein höchst zweischneidiges Schwert und man mag
bei der Kleinheit des Kantons Baselland bedenken, welche
Konsequenzen daraus entstehen könnten, wenn andere
Kantone dieses Vorgehen ebenfalls nachahmen würden.
Die unabwendbare Folge wäre, wenn man den Handel

nach den Kantonsgrenzen abschließen wollte, daß die

Verblendsteinfabrik und die Fabrik feuerfester Produkte
in Lausen, auch die Cement- und Cementwarenfabrik
Brodtbeck in Pratteln hierdurch schwer geschädigt würden.

Aeetylen.
(Eingesandt.)

Da durch eine Einsendung in einer der letzten Nummern
dieses Blattes der Anstoß zu einer Meinungsäußerung
über die Oltener Acetylengas-Konferenz ge-
geben wurde, erlaubt sich nun Schreiber dies, auch
einige Bemerkungen zum Beschluß derselben zu machen.

Was die Zusammensetzung der Konferenz selbst be-

trifft, so kann sich das Initiativkomitee dem Vorwurfe
der Einseitigkeit in der Wahl der Eingeladenen nicht
entheben. Wie mir bekannt, waren 16 Kantone mit
je einem Kantonschemiker und Regierungsrat vertreten.
Es wäre nun Pflicht gewesen, auch die verschiedenen
Acetylengas-Apparate-Fabrikanten, und besonders die-
jenigen, welche Tropfapparate fabrizieren, einzuladen,
da gegen letztere ja eigentlich die Konferenz einberufen
wurde. Wenn auch das Verbot in gesetzlicher Form
noch nicht geschehen ist, so hat doch der Beschluß allein
die Fabrikanten in der Weise geschädigt, daß den Tropf-
apparaten nun ein solches Mißtrauen entgegen gebracht
wird, daß es schwer hält, solche Apparate weiter zu
verkaufen. Obschon die Herren Chemiker schon seit Be-
ginn der Acetylengas-Jndustrie für das Einwurfsystem
eingenommen waren und zwar weniger wegen der ge-
ringeren Explosionsgefahr, sondern mehr wegen der
besseren Reinigung des Gases, so berechtigt dies die

Herren Gelehrten, deren Rücksichtslosigkeit gegenüber
andern Meinungen zwar bekannt ist, noch lange nicht,
das Tropfsystem einfach zu verbieten und einen Industrie-
zweig zu schädigen, ohne andere Mittel und Wege zu
finden, den leider öfters vorkommenden Explosionen
Einhalt zu thun; daß auch bei Einwurfapparaten Ex-
plosionen vorkommen können, hat der letzte Einsender
schon bekannt gegeben.

In den wenigsten Fällen explodierten die Apparate
selbst, sondern die Explosionen geschahen mehr infolge
einer, durch mangelhafte Besorgung automatischer Appa-
rate, seien es Einwurf- oder Tropfapparate, hervor-
gerufenen Gasentweichung, wodurch das Licht aus-
löschte oder unruhig wurde und die Leute in der
Bestürzung nach der ersten besten Lampe griffen, um
im Keller, wo sich der Apparat befindet, nachzusehen,
und das Unglück ist geschehen. Wird gesetzlich verlangt,
daß alle Acetylengasapparate in einem eigenen Häuschen
untergebracht werden, seien es Einwurf- oder Tropf-
apparate, so können durch geeignete Bauvorschriften
die Explosionen gänzlich unmöglich gemacht werden.

Die Zeitschrift für „Calciumcarbid-Fabrikation und
Acetylenbeleuchtung" von Dr. Anton Ludwig in Berlin
bemerkt zum Oltener Beschluß: „Also nur Einwurf-
apparate gestattet I Die Herren in der Schweiz sind
radikaler als wir in Deutschland, ob aber auch klüger,
das sei dahingestellt. Uns ist ein guter Wafferzulauf-
apparat immer noch lieber, als ein schlechter oder in
Größe unzulänglicher Apparat nach dem System „Carbid
ins Wasser."

Gerade was die Größe anbelangt, so erfordert ein

Einwurf-Handapparat für einige Hundert Flammen viel
mehr Platz als ein automatischer Tropfapparat und ist
in vielen Fällen, namentlich in Hotels, ein solcher Platz
nicht vorhanden. Dem Schreiber dies ist z B. ein Hotel
bekannt, welches bei Vereins- und anderen Anlässen pro
Tag bis zu 24 m" Gas braucht, was bei Anwendung
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beg ©inwurf»St)ftemg eine giemlid) grope ©aganftalt
erforbern würbe.

gum Scpluffe fei nod) bemerfr, baff infolge bon
Serüprung bet Starfftromleitungen weit mepr üftenfchen»
leben berloren gepen, alg burdj Acett)len=®;cptofionen,
nuo* giBt eg bort feinen Sînafl, wegpalb weniger Auf»
fepen gemacht wirb.

(Sluttltdje Drtglital»Mittdlitngen.) sKacp&tmi uetßoten.

Sie ©tftelïimg bed ©tampiPefonlanalg in ber Matteffeftcajfe
3ürid) utibbes ©pppoitS unter ber ©tpl burdj bet ber Uiobrllcfe
an §. ©ofjtoeiler, Sauitnteïtiepmer in 3üricf) II.

ipnmarfcljitlpaiiêPatt Sninnmatte Sent. ®ie ©rb=, Mcutter= unb
©teinpauerarPelten, optie §artfteinjoctel unb treppen, an bie Sau»
meifter Saitr u. Seutenegger, Sorbi unb Mittler in Sern ; bie §nrt=
fteinfocteUSieferung an ©uent in 9Iöfcf)enj ; bie 5£reppen=Steferung an
©teinpauermeifter Säbler in Sern; bie @ifenbalfen=Siefetungen an
3)1. Sranter unb tetter u. ©ggemann in Sern.

£UiellU)afferrer{otgmtg SRicptergmeil. SBafferteitung, 400 laitfenbe
Meter Stopren, 100 mm, an teffeifcfjmiebe ttticpterStoeil.

MimitiongmagajinPait auf Silimarit in Sieftal. Maurerarbeiten
an M. Mattgolb=©alabin in ßieftal ; Zimmerarbeiten an 3- Lettner
in ißratteln ; ©penglerarPetteit an 31. §ersberger in ßieftal ; Malers
arbeiten an SI. Srobbecf in Sieftal.

Siefenmg bait 35 ©tpiilPnnlen fiir bie ©enteinbe ©iilj (Slargau)
an 3. Aiiebe, ©cpreinermeiftev in ©up).

SffiopnpairêtteiiPau in ber Sangriitpe, piinenberg. Ser ganje
Sait an Slmbrofiub Sap, Saugefcpaft, SBolpufen (Sugern).

täfereigebaube für bie tiifeteigenofienfrfjaft ©t. Anna (ßujern).
©ämtltcpe Slrbeiten unb Materiallieferungen an Saumeifter Ferrari
in Stottmil (ßuäern).

©trafjenlorreltion Stieberönj an Sauunternepmer Sroggi in
IgerjogettPucpfee.

AeuPait eineb ©tabelb Dei ber Söaifeitanftalt im ©cpöncnbiipl
itt Seiifen (Appended). ©rbarbeiten an Lllricf) Zellweger, Sßfläfterer,
Seufen ; ©ementarbeiten an Sementier tttoffi, @t. Satten ; Maurers
arbeit an Salentin Siicpel, Seufen.

Sie Malerarbeiten im Srpulpaufe in pttttieiten an ©b. ©cpmarg,
©etorationSmater in Söeiningen (Spurgau).

Sie Slrbeiten bei ber tirtpe in Dberiberg an 3. Mitterfteiner,
Sau« unb Sementgefcpäft in ©itifiebeln.

Sab Siefern unb Segen bau 250 m ©artenbeet=©infaffungen
fiir 31. ©ampcr in grauenfelb an Sementgeftpäft Meper, g-rauenfelb.

©trafjenbau ©äpU)il=SIorb=Seitnenmoob, ©emeinbe Mobnang
(Poggenburg) an Anberegg in ylatoil.

IteBer ben §au§einfturj ttt ber Aefcpenborftabt Safe!
pat fid) in ben „S3agler Nachrichten" gwifcpen gwei
ïedjnifrrn eine ißrefjfebbe etttfponnen, bie an |)eftigfeit
nid)tê gu wünfcpen üBrig täfst. §err Ingenieur iRob»
pänbler üon ber girma Albert SBnfj & ©o. Bot bie 93er»

mutung auggefptodjen, ber gufammenfturg fei fefunbär
ber gn frühzeitigen Augfdjalung in ben untern ©tagen
gugufcpreiben, primär aBer faite er bem Spftem beg
armierten 93eton, üBer bag bie erforberlidjen ©rfapruugen
unb ^Berechnungen nod) nidjt borlägen, gur Saft. Spot
wirft nun Ingenieur Suipolb Oor, er fei in feiner ßritif
gu weit gegangen, er fei nicpt oBjeftiü unb benüpe ben

tlnglüdgfall, um ben armierten S3eton in ein möglidjft
ungünftigeg Sicht gu [teilen. 2)a über ben Unglüd^fall
eine amtliche tlnterfudjung im ©ange ift, öön beren
©rgeBnig eS abpängen wirb, ob, in weldjer fRidjtung
unb gegen wen bie SöerantworttidjfeitSfrage aufgeworfen
werben fann, fo barf man eine abwartenbe Stellung
einnehmen unb biefer ißolemif ber ïedjnifer mit ©leid)'*
mut gufeljen. geigt fid) bei biefetn Slnla^ wieber,
wie fetjr e8 rätlich iff, Bie ©ïpertifen fremben unb nicht
einBeimifdjen ïedinifern angubertrauen, wenn immer
es möglich ift. 3W einem fo fleinen Staatsgebiete, aud)
toenrt e8 ber §auptfacBe nad) au§ einer Stabt bon
über 100,000 ©inwolfneru befte^t, gibt eg ber 23e=

giebungen gar biele. 9îur gu oft erfcheint bie Unbe=

fangenbeit ber Beintifdjen ©jpertifen ben fßarteien ber=

bääjtig unb bieg läfjt bag wünfdpengwerte Vertrauen
nicht auffommen. ®g fei bieg nur en passant unb
oljne Segugnabttte auf einen fonfreten gall ober eine

beftimmte )ßerfönlid)feit gefagt. Sn anberer SBegiebung

ift ber gall in ber Slefi^enborftabt aber ebenfallg nicht
unintereffant. ©afel befi^t aug bem Sobre 1895 ein

®efe| über §oPbbauten, bag in woblgegäblten 170 gum
Seil recht umfangreichen fßaragrapben über bag ^>och=

bauwefen bie minutiöfeften iöeftimmungen aufftellt. Slber

biefe S3eftimmungen begieben fid) beinahe augfcbliepd)
auf bie ©eftaltung ber ^ocbbaute. lieber bie wäbrenb
beg 33aueg aug Sidjerbeitggrünben gu beobad)tenben
SSorficbtgmabregeln fpridjt fid) § 162 folgenbermafjen
aug: „SBäbrenb ber Slugfüljrung bon S3auten finb ge=

nügenbe 9Jfa§regeIn gum Sdpube ber SWmenb, beg auf
berfelben üerfebrenben ißublifumg, ber 9îachbarfchoft
unb ber bei ber S3aute befcbäftigten ißerfonen gu treffen.
SBeifungen ber Saupoligei bebufg Slugfübrung biefer iöor^
fdjrift finb bem Söauberrn guguftellen." So Slugfübrung
biefer öeftimmung bat ber iRegierunggrat im gü>ruar
1898 eine Serorbnung betreffenb bie UnfaKoerbütung
bei Sauten erlaffen. Slrt. 1 berfelben lautet: „SBäbrenb
ber Slugfübrung üon S3au=, @rb= ober SIbbrucborbeiten
finb bon feiten ber berantworilid)en Unternehmer ober
Arbeitgeber genügenbe ÜJtaferegeln gum SPhufee ber bei
ben Arbeiten befdjäftigten ißerfonen, ber AHrnenb unb
beg auf berfelben berfehrenben ißublüumg, fowie ber
9tad)barfd)aft gu treffen. 3it 93egug auf biefe SWafiregeln
gelten bie nacbfolgenbert 93eftimmungen, wobei bie aug
befonbern ©rünben nötig werbettben Anorbnungen bot»
behalten bleiben." ®ie SSerorbttung enthält nun wohl
eine Angabl SSorfid)tSmabregeln bei @rb» unb $unba=
mentierunggarbeiten, für bie Anbringung bon ©erüften,
für Seitern, Sauftreppen, Oeffnungen, für Äufguggarbeiten
unb IBalîenlegungen, für 2)ad)beder unb Spengler»
arbeiten u. f. w., aber ïeine für ben §äuferbau mit ar»
miertem 33eton, ingbefonbere nicht über bie Art unb
Söeife ber SSerfdbalung unb ber Augfdjolung, welche

ißuntte beim ^augeinfturg in ber Aefdjenborftabt befonberg
in 33etrad)t fallen. @g war fomit bieï Anlab 'gegeben,
nach § 1 ber SSerorbnung „aug befonbern ©rünben
Anorbnungen" gu treffen unb gwar, wie man nad) § 33
annehmen rnufj, bon ber öaupoligei, „welcher bie ad»
gemeine Aufficht unb bie ©rteilung weiterer SBorfchriften
in ©ingelfäden borliegt". 2)a| foldje SSorfdhriften, fei
eg für ben ^äuferbau mit armiertem SSeton überhaupt,
fei eg für ben ©ingelfad in ber Aefdjenborftabt erteilt
Worben feien, ift big je^t noä) nirgenbg behauptet worben.
SSeber ift ben Ard)itelten borgeworfen worben, fie hätten
folgert Sßorfdjriften nicht nachgelebt, nod) ift feftgeftellt,
ob folche erlaffen ober nidpt erlaffen würben. @g herrfcpt
barüber in ber Oeffentlid)feit reine Untenntnig. Unb
boch ift bieg für bie Oeffentlidjleit nicpt unwichtig. $ür
bie SSerantwortlichteitgfragen freilich bürfte biefer ißunlt
belanglog fein. Senn bie Arcpiteïten hoben, abgefepen
bon bert Anorbnungen ber S3aupoligei, nach Bern allge»
meinen Sibilredpt, bafür gu forgen, bafe bie bauten nach
ben Regeln ber Siatif in foliben ûîonftruïtionen mit
guten Materialien ïunftgerecpt auggeführt werben, bah
ferner Wäprenb beg S3aueg ïunftgereçhte Sicherpeitg»
mapregeln getroffen unb bie SSorficpt eitteg forgfättigen
gachmanneg beobachtet werbe, unb überbieg pot ber
Sagler ©efepgeber nicht bergeffen, in § 168 bie Seront»
wortlicpîeit ber Soupoligei für ben aug ber Augfüprung
bon ipr gebilligter Sauprojefre allfällig entftepenben
Sdjoben augbrüdlidj obgulepnen. S)em ©emeinwefen
aber ift bie Saupoligei für forgfältige unb fleipige Aug»
Übung iprer amtlichen gunftionen boch Sechenfchaft
fchulbig.

^
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des Einwurf-Systems eine ziemlich große Gasanstalt
erfordern würde.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß infolge von
Berührung der Starkstromleitungen weit mehr Menschen-
leben verloren gehen, als durch Acetylen-Explosionen,
nu» gibt es dort keinen Knall, weshalb weniger Auf-
sehen gemacht wird.

Arbeits- und Kieferungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verboten.

Die Erstellung des Stampfbetonkanals in der Manessestraße
Zürich und des Syphons unter der Sihl durch bei der Utobrücke

an H. Goßweiler, Bauunternehmer in Zürich II.
Priuiarschulhausdan Brunnmatte Bern. Die Erd-, Maurer- und

Steinhauerarbetten, ohne Hartsteinsockel und Treppen, an die Bau-
meister Baur u. Leutenegger, Jordi und Müller in Bern; die Hart-
steinsockel-Lieferung an Cueni in Röschen; ; die Treppen-Lieferung an
Steinhauermeister B ci hier in Bern; die Eisenbalken-Liefcrungen an
M. Kramer und Keller u. Eggemann in Bern.

Quellwasserversorgung Richtersweil. Wasserleitung, 400 laufende
Bieter Röhren, 100 mm, an Kesselschmiede Richtersweil.

Munitionsmagazinbau auf Altmarkt in Liestal. Maurerarbeiten
an M. Mangold-Saladin in Liestal; Zimmerarbeiten an Z. Hertner
in Pratteln; Spenglerarbeiten an A. Hersberger in Liestal; Maler-
arbeiten an A. Brodbeck in Liestal.

Lieferung von 35 Schulbänken für die Gemeinde Sulz (Aargau)
an I. Rüede, Schreinermeister in Sulz.

Wohnhausneubau in der Langrüthe, Hiinenberg. Der ganze
Bau an Ambrosius Bay, Baugeschäft, Wolhusen (Luzern).

Käsereigebäude für die Käfereigenossenschaft St. Anna (Luzern).
Sämtliche Arbeiten und Materiallieferungen an Baumeister Ferrari
in Nottwil (Luzern).

Straßenkorrektlon Niederönz an Bauunternehmer Broggi in
Herzogenbuchsee.

Neubau eines Stadels bei der Waisenanstalt im Schönenbühl
in Teufen (Appenzell). Erdarbeiten an Ulrich Zellweger, Pflästerer,
Teufen; Cementarbeiten an Cementier Rossi, St. Gallen; Maurer-
arbeit an Valentin Büchel, Teufen.

Die Malerarbeiten im Schulhause in Hiittweilen an Ed. Schwarz,
Dekorationsmaler in Weiningen (Thurgau).

Die Arbeiten bei der Kirche in Oberiberg an I. Mittersteiner,
Bau- und Cementgeschäft in Einsiedeln.

Das Liefern und Legen von 250 m Gartenbeet-Einfassungen
für A. Gampcr in Frauenfeld an Cemcntgeschäft Meyer, Frauenfeld.

Straßenbau Gähwil-Nord-Bennenmoos, Gemeinde Mosnang
(Toggenburg) an Anderegg in Flawil.

Verschiedenes.
Neber den Hanseinsturz in der Aeschenvorstadt Basel

hat sich in den „Basler Nachrichten" zwischen zwei
Technikern eine Preßfehde entsponnen, die an Heftigkeit
nichts zu wünschen übrig läßt. Herr Ingenieur Roß-
Händler von der Firma Albert Büß ck Co. hat die Ver-
mutung ausgesprochen, der Zusammensturz sei sekundär
der zu frühzeitigen Ausschalung in den untern Etagen
zuzuschreiben, primär aber falle er dem System des
armierten Beton, über das die erforderlichen Erfahrungen
und Berechnungen noch nicht vorlägen, zur Last. Ihm
wirft nun Ingenieur Luipold vor, er sei in seiner Kritik
zu weit gegangen, er sei nicht objektiv und benütze den
Unglücksfall, um den armierten Beton in ein möglichst
ungünstiges Licht zu stellen. Da über den Unglücksfall
eine amtliche Untersuchung im Gange ist, von deren

Ergebnis es abhängen wird, ob, in welcher Richtung
und gegen wen die Verantwortlichkeitsfrage aufgeworfen
werden kann, so darf man eine abwartende Stellung
einnehmen und dieser Polemik der Techniker mit Gleich-
mut zusehen. Es zeigt sich bei diesem Anlaß wieder,
wie sehr es rätlich ist, die Expertisen fremden und nicht
einheimischen Technikern anzuvertrauen, wenn immer
es möglich ist. In einem so kleinen Staatsgebiete, auch
wenn es der Hauptsache nach aus einer Stadt von
über 100,000 Einwohnern besteht, gibt es der Be-
Ziehungen gar viele. Nur zu oft erscheint die Unbe-

fangenheit der heimischen Expertisen den Parteien ver-
dächtig und dies läßt das wünschenswerte Vertrauen
nicht aufkommen. Es sei dies nur on passant und
ohne Bezugnahme auf einen konkreten Fall oder eine

bestimmte Persönlichkeit gesagt. In anderer Beziehung
ist der Fall in der Aeschenvorstadt aber ebenfalls nicht
uninteressant. Basel besitzt aus dem Jahre 1895 ein

Gesetz über Hochbauten, das in wohlgezählten 170 zum
Teil recht umfangreichen Paragraphen über das Hoch-
bauwesen die minutiösesten Bestimmungen aufstellt. Aber
diese Bestimmungen beziehen sich beinahe ausschließlich
auf die Gestaltung der Hochbaute. Ueber die während
des Baues aus Sicherheitsgründen zu beobachtenden
Vorsichtsmaßregeln spricht sich § 162 folgendermaßen
aus: „Während der Ausführung von Bauten sind ge-
nügende Maßregeln zum Schutze der Allmend, des auf
derselben verkehrenden Publikums, der Nachbarschaft
und der bei der Baute beschäftigten Personen zu treffen.
Weisungen der Baupolizei behufs Ausführung dieser Vor-
schrift sind dem Bauherrn zuzustellen." In Ausführung
dieser Bestimmung hat der Regierungsrat im Februar
1898 eine Verordnung betreffend die Unfallverhütung
bei Bauten erlassen. Art. 1 derselben lautet: „Während
der Ausführung von Bau-, Erd- oder Abbrucharbeiten
sind von seiten der verantwortlichen Unternehmer oder
Arbeitgeber genügende Maßregeln zum Schutze der bei
den Arbeiten beschäftigten Personen, der Allmend und
des auf derselben verkehrenden Publikums, sowie der
Nachbarschaft zu treffen. In Bezug auf diese Maßregeln
gelten die nachfolgenden Bestimmungen, wobei die aus
besondern Gründen nötig werdenden Anordnungen vor-
behalten bleiben." Die Verordnung enthält nun wohl
eine Anzahl Vorsichtsmaßregeln bei Erd- und Funda-
mentierungsarbeiten, für die Anbringung von Gerüsten,
für Leitern, Lauftreppen, Oeffnungen, für Äufzugsarbeiten
und Balkenlegungen, für Dachdecker und Spengler-
arbeiten u. f. w., aber keine für den Häuserbau mit ar-
miertem Beton, insbesondere nicht über die Art und
Weise der Verschalung und der Ausschalung, welche
Punkte beim Hauseinsturz in der Aeschenvorstadt besonders
in Betracht fallen. Es war somit hier Anlaß gegeben,
nach Z 1 der Verordnung „aus besondern Gründen
Anordnungen" zu treffen und zwar, wie man nach Z 33
annehmen muß, von der Baupolizei, „welcher die all-
gemeine Aufsicht und die Erteilung weiterer Vorschriften
in Einzelfällen vorliegt". Daß solche Vorschriften, sei

es für den Häuserbau mit armiertem Beton überhaupt,
sei es für den Einzelfall in der Aeschenvorstadt erteilt
worden seien, ist bis jetzt noch nirgends behauptet worden.
Weder ist den Architekten vorgeworfen worden, sie hätten
solchen Vorschriften nicht nachgelebt, noch ist festgestellt,
ob solche erlassen oder nicht erlassen wurden. Es herrscht
darüber in der Oeffentlichkeit reine Unkenntnis. Und
doch ist dies für die Oeffentlichkeit nicht unwichtig. Für
die Verantwortlichkeitsfragen freilich dürfte dieser Punkt
belanglos sein. Denn die Architekten haben, abgesehen
von den Anordnungen der Baupolizei, nach dem allge-
meinen Civilrecht, dafür zu sorgen, daß die Bauten nach
den Regeln der Statik in soliden Konstruktionen mit
guten Materialien kunstgerecht ausgeführt werden, daß
ferner während des Baues kunstgerechte Sicherheits-
maßregeln getroffen und die Vorsicht eines sorgfältigen
Fachmannes beobachtet werde, und überdies hat der
Basler Gesetzgeber nicht vergessen, in H 168 die Verant-
wortlichkeit der Baupolizei für den aus der Ausführung
von ihr gebilligter Bauprojekte attfällig entstehenden
Schaden ausdrücklich abzulehnen. Dem Gemeinwesen
aber ist die Baupolizei für sorgfältige und fleißige Aus-
Übung ihrer amtlichen Funktionen doch Rechenschaft
schuldig.

^
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